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Durchführung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen nach § 69 Abs. 3 SGB IV 
hier: Hinweise für die Ausgestaltung einer Richtlinie für Wirtschaftlichkeits

untersuchungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Regelung des § 69 Abs. 2 und 3 SGB IV verpflichtet die Träger der gesetzlichen Sozial
versicherung zu Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bei der Aufstellung und Ausführung ihrer 
Haushaltspläne. Darüber hinaus sind die Träger verpflichtet, für alle finanzwirksamen Maß
nahmen angemessene Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchzuführen.

Auf Grund der Bedeutung sowie der Komplexität dieser Thematik halten wir den Erlass einer 
Richtlinie nach § 35 Abs. 2 SGB IV bzw. § 35a Abs. 1 S. 3 SGB IV durch den Vorstand eines 
jeden Sozialversicherungsträgers oder alternativ entsprechender Arbeits- bzw. Dienstanwei
sungen durch die Geschäftsführung einschließlich der hinreichender Konkretisierung für an
gezeigt. Im Hinblick auf eine einheitliche Rechtsanwendung sowie die Anwendung wissen
schaftlich anerkannter Verfahren und Methoden haben wir Hinweise für die Ausgestaltung 
einer Richtlinie für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen in der Sozialversicherung (siehe Anla
ge) erarbeitet, die sich sowohl an der „Rahmenrichtlinie für Wirtschaftlichkeitsuntersuchun
gen in der Deutschen Rentenversicherung“ als auch an den „Anforderungen an Wirtschaft
lichkeitsuntersuchungen finanzwirksamer Maßnahmen nach § 7 Bundeshaushaltsordnung“ 
des Bundesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung sowie an den Verwaltungs
vorschriften für die Erstellung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen in der Bundesverwal
tung (W  zu § 7 BHO) orientieren.

Wir bitten Sie, unter Beachtung der beigefügten Hinweise, den Erlass einer Richtlinie bzw. 
entsprechender Arbeits- oder Dienstanweisungen zu prüfen und zu veranlassen.

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag

(Heinrich Hinken)
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